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IV.

G r e g o r i u s.

Indessen hatte Johann Faber das Bisthum Wien erhal¬

ten; doch blieb er nach des Bischofs Dietrich Tode/ noch als
sein vormahliger Coadjutor, nun Administrator des Bisthums,
und betrieb die Angelegenheit desselben gegen Geumann. Auf
dem Reichstage zu Augsburg trat er dieses Bisthum, wie es

scheint, unter der Bedingung^ daß er ferner Coadjutor bleibe,
an Gregorius Angerer ab, welcher vom Landesfürsten dazu
ernannt wurde. Dieser war zu Wien geboren, Doctor der
Theologie, Dechant zu Brixen, und hatte drey Jahre die
Stelle eines ersten Gesandten zu Venedig begleitet. Allein er

trat die Verwaltung des Bisthums erst später an; denn er

übernahm in Italien mit Bewilligung des Königs Ferdinand
die Verkündigung eines Kreuzzuges gegen die Türken, zu
welchem Papst Clemens VII. ihn aufforderte. Faber besorgte
die Administration des Bksthumes, und betrieb nachdrücklich
den Streit gegen den Georgi-Orden, welcher endlich nach
Gregors Zurückkunft durch eine Commission um das Jahr
1.534 dahin entschieden wurde, daß der Bischof nicht ver¬

bunden sey, den Georgi-Orden anzunehmen, die ursprüng¬
lich bischöflichen Güter beym Bisthume bleiben, die übrigen
dem Orden zustehen sollten. So blieb dem Bischöfe außer
Lichtenwörth und ZiÄingdorf nur das, was vormahls zur
Pfarre gehörte. Zur Verbesserung seiner Lage wurde ihm,
durch Decret vom 4. September 1.535, der Genuß der Gü¬
ter der Propstey St. Ulrich gegen eine Pension, welche er
der Universität in Wien zu entrichten hatte, überlassen.

Von den übrigen Geschäften frey, wandte der Bischof
alle Sorge auf seine Kirche. Allmählig hatten die neuen
Meinungen Luthers in Religionssachen auch hier Eingang
gefunden; der Eifer der Bürger für Religion nahm ab, die

Zahl der Geistlichen verminderte sich sehr, die geistlichen
Benefizien wurden lange nicht besetzt, und es ging mit der
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